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Auf den Namensplatten ist kein Grabschmuck gestattet. 

Zur Gestaltung sind die Segmentplatten am Wegesrand vorgesehen. 
(FH-Satzung: § 23 Abs. 1B)  

 

Unerlaubter Grabschmuck auf und um die Namensplatte herum 

(Blumen, Schalen, Figuren, Lampen, Leuchten, Kieselsteine usw.) 

führt zu zusätzlichem Pflegeaufwand der Rasenfläche. 

Unzulässige Abdeckungen  
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So sehen Rasengräber aus, die der Satzung der 

Stadt Speyer entsprechen. Dies gilt für Pacht- 

und Reihengräber sowohl bei Urnen- und Erd-

gräbern.  

Erlaubt sind ca. 1 bis 2 Blumenschalen, Vasen 

usw. nur auf der Segmentplatte 

FH-Satzung: § 29 Abs. 4  

 


